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I.

HohenMerrrsche Lande.

Aus 27 Gemeinden der Hohenzollernschen Lande sind 30 Berichte 
eingegangen, außer diesen 11 Generalberichte. Es entfallen auf das

Oberamt Sigmaringen 11 Berichte und 3 Generalberichte
- Gammertingen 6 - - 2
- Hechingen 6 - - 3
- Haigerloch 7 - - 3

Allgemeines.

Vorherrschend ist in Hohenzollern der Körn er bau; daneben findet 
sich Hopfenbau in geringem Umfange in einigen Gemeinden der Ober
ämter Sigmaringen und Hechingen, etwas mehr im Oberamte Haigerloch, 
hier namentlich in der Gemeinde Wehrstein, in der auch Raps in 
ziemlich ausgedehntem Umfange angebaut wird.

Meist findet sich ein Gemisch von mittleren und kleinen Gütern 
vor, d. h. von solchen, deren Wirtschafter sich entweder an den körper
lichen Arbeiten unter Beihilfe gemieteter Arbeitskräfte beteiligen oder 
überhaupt nicht oder nur gelegentlich die Beihilfe gemieteter Arbeits
kräfte in Anspruch nehmen. Überwiegend kleine Güter finden sich in 

dem nördlichen und nordwestlichen Teile Hohenzollerns, in den Ober
ämtern Hechingen und Haigerloch. Hier ist es Regel, daß die Güter 
beim Besitzwechsel unter Lebenden wie in Erbfällen geteilt werden — 
ein Umstand, der dahin geführt hat, daß alls dem Lande jede Familie 
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eigenen Grund und Boden besitzt. Im südlichen, südöstlichen und süd
westlichen Hohenzollern, insbesondere im Oberamte Sigmaringen, scheinen 
dagegen die Güter in Erbfällen größtenteils geschlossen zu bleiben; nur 
bei Verkäufen oder, wenn ungünstige Vermögensverhältnisse die Über
nahme eines Gutes durch einen Erben ausschließen, pflegen Parzellierungen 
stattzufinden.

Von den verschiedenen Kategorien der ländlichen Arbeiter 
sind Gesinde und freie einheimische Tagelöhner vorhanden. Das Gesinde 
überwiegt häufig, da es in einzelnen Teilen Hohenzollerns, sowohl im 
Norden und Nordwesten, als auch im Süden infolge der Art und Weise 
der Grundbesitzverteilung und der Gestaltung der Grundeigentums
verhältnisse einen Stand von Tagelöhnern eigentlich gar nicht giebt 
und eine Verwendung von Hilfskräften nur ausnahmsweise stattfindet. 
Selbst der wenig Bemittelte hat ein Stückchen eigenes Land; er hilft, 
wenn es seine Zeit erlaubt, den besser Gestellten im Tagelohn nnd 
nimmt, sofern ihm das Aktivbürgerrecht zusteht, daneben an den 
Nutzungen der Gemeindeallmend teil. Diese ist nach den Mitteilungen 
einiger Berichterstatter in Hohenzollern fast überall vorhanden.

Die sogenannten kleinen Leute haben häufig oder fast immer Ge
legenheit, kleine Grundstücke zu kaufen; denn nicht selten gelangen 
Güter wegen Überschuldung zur Versteigerung oder werden an sogenannte 
Hofhändler verkauft und von diesen in kleinen Parzellen, bis zu 30 a 
herab, wieder verkauft. In einigen Gemeinden des Oberamtes Hechingen, 
in Burladingen, Gansolfingen, Hörschwag und Stetten sind auch fürstlich 
Sigmaringische Domänen angeblich ungenügenden Pachtertrags wegen 
zur Veräußerung gekommen, von den Gemeinden angekauft und in 
Parzellen bis hinab zu 15 a, Größe an die Ortsbürger wieder ver
kauft worden. Alle diese Parzellierungen haben, wie von den Bericht
erstattern mit Ausnahme eines einzigen aus der Gemeinde Sigmaringen 
mitgeteilt wird, ein vermehrtes Angebot von Arbeitskräften nicht zur 
Folge gehabt. Die Berichterstatter aus Klosterwald und Wehrstein be
merken sogar, daß die Parzellierungen zu einer Verringerung des Angebots 
geführt hätten, da die Arbeiter bei der Bewirtschaftung ihres eigenen 
Grund und Bodens schließlich nicht viel mehr Zeit hätten auf Tagelohn 
zu gehen.

Neben der Gelegenheit zum Erwerb kleiner Grundstücke bietet sich 
meist auch Gelegenheit zur Pachtung von Parzellen. Sie ist in einigen 
Gemeinden der Oberämter Hechingen und Haigerloch, in Rangendingen, 
Hauserhof, Weildorf, Seehof und Wehrstein dadurch vermehrt worden, 
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daß neuerdings fürstliche Güter zur Erzielung einer höheren Rente in 
Parzellen verpachtet worden sind. Meist sind es Tagelöhner oder wenig 
begüterte Landwirte, die solche Parzellen gepachtet haben.

Aus der Mehrzahl der Gemeinden wird berichtet, daß Arbeiter im 
allgemeinen in genügender Zahl das ganze Jahr hindurch zu erhalten 
seien, und daß nur während der Erntezeit hier und da einmal vorüber
gehend Mangel eintrete. Man sucht diesem dadurch abzuhelfen, daß 
man auf ein oder zwei Wochen Arbeiter aus ärmeren Gemeinden des 
Landes oder aus dem angrenzenden Württemberg, vom Heuberg und 
von der rauhen Alb bezieht. Für einige Orte, in deren Nähe sich 
Fabriken befinden (Wehrstein, Wessingen, Jnneringen), wird allerdings ein 
stetiger Arbeitermangel konstatiert, dagegen scheint in anderen Gemeinden 
ein Überfluß von Arbeitskräften und genügend Arbeitsgelegenheit nicht 
das ganze Jahr hindurch vorhanden zu sein; deshalb gehen von da aus 
Arbeiter zur Erntezeit in andere Gegenden des Landes, auch in die 
Schweiz und in die Bodenscegegend. Unverheiratete Bauhandwerker 
wandern zum Frühjahr vielfach nach dein Elsaß und bleiben da bis 
zum Beginn des Winters.

Abgesehen hiervon kommt es in größerem Umfange und in der 
Mehrzahl der Hohenzollernschen Gemeinden vor, daß Arbeiter während 
des Sommers als ländliche Tagelöhner, während des Winters beim 
Wald- und Wegebau beschäftigt werden. Hausindustrie wird von den 
weiblichen Angehörigen der ländlichen Arbeiterbevölkerung, insbesondere 
im südlichen Teile Hohenzollerns, in den Orten Sigmaringen, Benzingen, 
Jnneringen, Gammertingen und Umgegend betrieben, und zwar Weiß
stickerei, meist für Rechnung Schweizer Fabrikanten. In Stetten, das 
dem textilindustriellen Hechingen benachbart ist, werden Erzeugnisse der 
Textilhausindustrie verfertigt, und in Burladingen lind Wessingen wie im 
ganzen Killerthale (ebenfalls im Oberamt Hechillgen) kommt in größerer 
Ausdehnung die Verfertigung von Holzwaren (Rechen, Gabeln, Peitschen
stöcken, Holzschaufeln, Hohlmaßen rc.) als Hausindustrie vor.

Den Berichten zufolge widmen sich im südwestlichen und süd
östlichen Hohenzollern die erwachsenen Kinder der ländlichen Arbeiter 
noch regelmäßig den landwirtschaftlichen Arbeiten, in den übrigen 
Gegenden des Landes nur zum Teil; namentlich in den größeren 
Orten ziehen es die jungen Leute häufig vor, ein Handwerk zu erlernen ; 
in dem Falle werden sie meist Schmiede, Schreiner, Schlosser, 
Wagner u. dgl. Aus Gemeinden, die der Stadt Hechingen benachbart 
sind, und aus Wehrstein, das ca. 9 km von dem industriereichen württem- 




